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- § 25 Zif f .  1 StGB

- § 25 Zif f .  2 StGB

- § 111 StGB

- § 167 (1) StGB

- § 168 (1) StGB

- § 189 StGB

- § 226 (1) StGB

- § 227 (2) StGB

wenn der Täter durch ernsthafte, der 
Schwere der Straftat entsprechende 
Anstrengungen zur Beseit igung und Wie
dergutmachung ihrer schädl ichen Aus
wirkungen oder durch andere posit ive 
Leistungen beweist,  daß er grundlegen
de Schlußfolgerungen für ein verant
wort ungsbewußtes Verhalten gezogen hat 
und deshalb zu erwarten ist ,  daß er 
die sozial ist ische Gesetzl ichkeit  ein- 
halten wird

wenn die Straftat infolge der Entwick
lung der sozial ist ischen Gesel lschafts- 
Verhältnisse keine schädl ichen Aus
wirkungen hat

bei Verbrechen gegen die Deutsche Demo
krat ische Republ ik,  wenn sich der Tä
ter den Sicherheitsorganen stel l t  und 
das Verbrechen und seine Kenntnis über 
die Zusammenhänge des Verbrechens offei  
bart

bei fahr lässiger Wirtschaftsschädi
gung, wenn bei geringer Schuld die 
mater iel le Verantwort l ichkeit  zur Er
ziehung des Täters ausreicht

bei Schädigung des Tierbestandes un
ter den zuvor genannten Voraussetzunger

Tät ige Reue bei Brandst i f tung oder 
fahrlässiger Verursachung eines Bran
des, wenn der Täter aus eigenem Ent
schluß den Brand löscht,  bevor ein 
weiterer als der durch die bloße In
brandsetzung verursachte Schaden ent
standen ist

bei Unter lassung der Anzeige ent
sprechend den unter Zi f fern 1-3 ge
nannten Voraussetzungen

bei erfolgloser Aufforderung zur Be
gehung einer Straftat,  wenn der Täter 
die Begehung der Straftat selbst ver
binde rt

bei vorsätzl ich falscher Aussage oder 
falscher Versicherung zum Zwecke des 
Beweises unter den im Gesetz genannten 
Voraussetzungen

§ 232 StGB


